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Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung beschließt den anliegenden Erschließungs- und 
Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 3, mit allen 
dazugehörenden Anlagen, in der heute vorliegenden Form. 
  
Sachverhalt 
Die Gemeinde kann durch einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan gemäß § 12 des 
Baugesetzbuches, die Zulässigkeit von Vorhaben bestimmen, wenn der Vorhabenträger auf 
der Grundlage eines mit der Gemeinde abgestimmten Plans zur Durchführung der Vorhaben 
und der Erschließungsmaßnahmen (Vorhaben- und Erschließungsplan) bereit und in der 
Lage ist und sich zur Durchführung innerhalb einer bestimmten Frist und zur Tragung der 
Planungs- und Erschließungskosten ganz oder teilweise vor dem Satzungsbeschluss 
verpflichtet (Durchführungsvertrag).  

Der Vorhabenträger (Frankfurt Energy Holding GmbH) hat zum Nachweis der Liquidität am 
02.04.2024 einen Kontoauszug der Frankfurter Sparkasse in Höhe von 2,4 Millionen Euro 
Barvermögen vorgelegt. Im Vertrag ist eine Frist zur Durchführung des Vorhabens festgelegt 
worden. Ebenso hat sich der Vorhabenträger zur Durchführung alle Artenschutz- und 
Ausgleichsmaßnahmen verpflichtet. Weiterhin beteiligt sich der Vorhabenträger in Höhe von 
15.000 € an den Herstellungskosten einer Löschwasserversorgung für die Ortslage 
Levenstorf. Eine Rückbaubürgschaft sowie Sicherheitsleistungen zur Durchführung der 
Artenschutzmaßnahmen ist auch vertraglich geregelt worden. 

Finanzielle Auswirkungen 
  

  

Anlage/n 
1 Erschließungs- u  Durchführungsvertrag Entwurf Stand 15.05.24 (öffentlich) 

 

Im Haushalt vorgesehen?     Nein   Ja, PSK   

                Kosten in €      außerplanmäßiger /   überplanmäßiger Aufwand 
EH 

                      außerplanmäßige /   überplanmäßige Auszahlung 
FH 



2 VB-Plan 3 - Übersichtskarte (öffentlich) 
 

3 Vorhaben- und Erschließungsplan (öffentlich) 
 

4 Anlage 3 zum Durchführungsvertrag - Übersicht Artenschutzmaßnahmen 
(öffentlich) 
 

5 2024-05-13 B-Plan 3 Levenstorf_Endfassung Plan 2024_05_13 (öffentlich) 
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Erschließungs- und Durchführungsvertrag

 

zwischen der Gemeinde Peenehagen
vertreten durch die Bürgermeisterin Christiane Haack und den 1. Stellvertreter Axel Maiweg 
verwaltet über das Amt Seenlandschaft Waren, Warendorfer Str. 4, 17192 Waren (Müritz) 
- genannt Gemeinde-

Und

FEH Bauwerk GmbH
Ginnheimer Straße 4
65760 Eschborn
vertreten durch Herrn Dirk Göhringer
- genannt Vorhabenträger- 
  

Präambel

Die Gemeinde beabsichtigt, auf Konversionsflächen hinter dem ehemaligen Gutshaus in 
Levenstorf Baurecht für ein Solarkraftwerk zu schaffen. Der Vorhabenträger wird den Solar-
park errichten. Die vertragsgegenständliche Fläche ist rund 3,2 Hektar groß und wird über 
die Straße „Levenstorf“ (Zuwegung zu den Gärten und dem Gutshaus) erschlossen.
Nach Beschluss und Unterzeichnung dieses Vertrages wird der Bebauungsplan Nr. 3 „PV-
Freiflächenanlage am Gutshaus Levenstorf“ der Gemeinde Peenehagen als Satzung be-
schlossen und zur Genehmigung eingereicht.

    
§ 1 Gegenstand des Vertrages

(1) Gegenstand des Vertrages ist die Erschließung und Bebauung der nachfolgend aufge-
führten Liegenschaft:
Gemarkung Levenstorf, Flur 3, Flurstück 15/3, siehe Geltungsbereich (Anlage 1), 
entsprechend des Vorhaben- und Erschließungsplanes (Anlage 2).

(2) Die Maßnahmen für den Ausgleich des Eingriffs in die Natur und Landschaft auf der Vor-
habenfläche und die Sicherstellung der CEF-Maßnahmen 1 (Eidechsenhabitat im Geltungs-
bereich) und CEF 2 ( Ersatzhabitat Grauammer und Bluthänfling auf dem externen Flurstück 
7/5 in der Flur 2, Gemarkung Levenstorf) sowie der Artenschutzmaßnahme für den Schreiad-
ler auf der externen Fläche (Flurstücken 65, der Flur 1, Gemarkung Hinrichshagen) sowie 
der Erwerb von Ökokontopunkten für die Kompensation des Eingriffs durch den Vorhaben-
träger, sind ebenfalls Gegenstand des Vertrages. Die Flächen sind auf der als Anlage 3 bei-
gefügten Übersichtskarte dargestellt.
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§ 2 Beschreibung des Vorhabens

(1) Der Vorhabenträger plant die Errichtung eines Solarparks mit einer Leistung von rund 2,5 
MWp. Der Strom wird in das Netz EDIS eingespeist. Durch den Bau des Photovoltaikkraft-
werkes und die damit verbundene Gewinnung von Elektroenergie aus der Sonneneinstrah-
lung wird eine wirksame Einsparung an CO2 und damit ein Beitrag zum Klimaschutz geleis-
tet.

(2) Die gesamte Anlage wird verkehrstechnisch über die im westlichen Bereich befindliche 
Gemeindestraße (Levenstorf) zu den Gärten und zum Gutshaus erschlossen. Zur Sicherung 
der Zuwegung/Erschließung der hinter und neben dem Plangebiet liegenden Flächen ist die 
Eintragung eines Geh,- Fahr- und Leitungsrechtes zugunsten nachfolgender Flurstücke: 9/3, 
13/2, 14/2 und 17/2 (jeweils Flur 3) sowie der Flurstücke 18/2, 18/7, 18/8 und 36/2 und der 
an das Flurstück 36/2 angrenzenden Flurstücke (jeweils Flur 2, Gemarkung Levenstorf) spä-
testens mit Bauantragstellung (Genehmigungsfreistellung) nachzuweisen (Grundbucheintra-
gung). Der Nachweis (Grundbucheintragung) ist der Verwaltungsakte beizufügen. Für das 
Vorhaben werden keine Wasser- und Abwasseranschlüsse benötigt.  

§ 3 Realisierung des Vorhabens

(1) Der Vorhabenträger hat die Verfügungsberechtigung über die in § 1 Abs. 1 näher be-
zeichnete Fläche durch Vorlage einer Dienstbarkeit bereits nachgewiesen. Die entsprechen-
de Erklärung wurde der Verwaltungsakte beigefügt. 

(2) Der Vorhabenträger hat außerdem den Nachweis der Flächensicherung über die exter-
nen Ausgleichsflächen bis zur Genehmigung des Bebauungsplanes vorzulegen/nachzuwei-
sen (Grunddienstbarkeit zugunsten des Landkreises - Gemarkung Levenstorf, Flur 2, Flur-
stück 7/5 und Gemarkung Hinrichshagen, Flur 1, Flurstück 65). Der Nachweis ist spätestens 
bis zur Genehmigung bzw. noch vor Veröffentlichung der Satzung zu erbringen.

 (2) Die Gemeinde verpflichtet sich, für den Bebauungsplan Nr. 3 „PV-Freiflächenanlage am 
Gutshaus Levenstorf“ die erforderliche Genehmigung einzuholen und bekannt zu machen. 

(3) Der Vorhabenträger verpflichtet sich, die Planung, Erschließung und Bebauung des Vor-
habens entsprechend des Vorhaben- und Erschließungsplanes (Anlage 2) sowie die Maß-
nahmen für den Ausgleich des Eingriffs in die Natur und Landschaft (Anlage 3) im eigenen 
Namen und auf eigene Rechnung durchzuführen (inkl. Erwerb Ökokontopunkte). Der Vorha-
benträger verpflichtet sich auch zu den notwendigen jährlichen Pflegemaßnahmen auf den 
Ausgleichsflächen bis zum Rückbau der Anlage.

(3) Der Vorhabenträger hat die Umsetzung der Artenschutzmaßnahmen durch eine ökologi-
sche Baubegleitung zu dokumentieren und muss diese Dokumentation der unteren Natur-
schutzbehörde im Anschluss vorlegen.

(4) Aufgrund der Inanspruchnahme von über 3.000 m² Fläche ist aus bodenschutz- und ab-
fallrechtlichen Gründen durch den Vorhabenträger eine bodenkundliche Baubegleitung 
(BBB) nach DIN 19639 hinzuzuziehen.
Eine BBB umfasst Leistungen des vorsorgenden Bodenschutzes von der Genehmigungspla-
nung und Erstellung des Bodenschutzkonzeptes über die Begleitung des Bauvorhabens und 
Rekultivierung bis hin zum Bauabschluss bzw. zur Zwischenbewirtschaftung und Rückbau 
der Anlage, gemäß § 4 Absatz 5 BBodSchV.

(5) Der Vorhabenträger verpflichtet sich, innerhalb von 12 Monaten nach Unterzeichnung 
dieses Vertrages, mit dem Vorhaben zu beginnen.  Der Baubeginn ist der Gemeinde schrift-
lich anzuzeigen.
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(6) Der Vorhabenträger verpflichtet sich, innerhalb von 36 Monaten nach Unterzeichnung 
dieses Vertrages, das Bauvorhaben einschließlich der im vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan Nr. 3 „PV-Freiflächenanlage am Gutshaus Levenstorf“ festgesetzten Ausgleichsmaß-
nahmen für den Eingriff in die Natur und Landschaft, abzuschließen. Die Fertigstellung ist 
der Gemeinde schriftlich anzuzeigen. 

(7) Dem Vorhabenträger ist bekannt, dass die Gemeinde den Bebauungsplan aufheben 
kann, wenn der Vorhaben- und Erschließungsplan nicht innerhalb der in Abs. 6 genannten 
Frist durchgeführt wird. Der Vorhabenträger kann in diesem Fall keine Ansprüche aufgrund 
der Aufhebung gegen die Gemeinde geltend machen.

(8) Der Vorhabenträger wird eigenständig eventuell notwendige Genehmigungen und Verträ-
ge von den jeweils zuständigen Ämtern, Behörden, Zweckverbänden und Versorgungsträ-
gern einholen.

(9) Der Vorhabenträger wird mit diesem Vertrag verpflichtet, seine Aufgaben in enger Ab-
stimmung mit der Gemeinde durchzuführen. Die Kommune wird im Gegenzug im Rahmen 
ihrer Kompetenzen und Möglichkeiten dem Vorhabenträger bei der Umsetzung des Vorha-
benbezogenen Bebauungsplans Nr. 03 „PV-Freiflächenanlage am Gutshaus Levenstorf“ be-
hilflich sein

(10) Der Vorhabenträger verpflichtet sich nach Beendigung des mit dem Grundstückseigen-
tümers geschlossenen Pacht-/Gestattungsvertrages zum unverzüglichen vollständigen Rück-
bau der Anlage. Vorhabenträger und Grundstückseigentümer haben eine privatrechtliche Rü-
ckbauverpflichtung vereinbart, die durch eine entsprechende Bankbürgschaft in Höhe von 
mind. 36.000 € abgesichert wurde. Eine beglaubigte Kopie der Bürgschaft ist der Gemeinde 
spätestens mit Bauantragstellung (Genehmigungsfreistellung) zu übergeben. Der Rückbau ist 
der Gemeinde schriftlich anzuzeigen.

§ 4 Brandschutz

(1) Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich alle nachgestellten Anforderungen des Brandschut-
zes zu erfüllen:
Für die gewaltlose Zugänglichkeit der umzäunten PVA ist ein Feuerwehr-Schlüsseldepot am 
Zufahrtstor vorzusehen. Um im Schadensfall die zuständigen Ansprechpartner erreichen zu 
können, sind am Eingangstor die Erreichbarkeiten des für die bauliche Anlage verantwortli-
chen Betreibers sowie des Energieversorgungsunternehmens dauerhaft und deutlich anzu-
bringen. Aufgrund der räumlichen Ausdehnung der PVA wird der örtlichen Feuerwehr ein La-
geplan des Geländes zur Verfügung gestellt. Darin sind die maßgeblichen Anlagen-
komponenten von den Modulen über Leitungsführungen zu Wechselrichtern und Transforma-
toren bis zur Übergabestelle des zuständigen Energieversorgungsunternehmens enthalten. 
Relativ gefährdete Komponenten von PVA sind Wechselrichter und Transformatoren. Da die 
stromführenden Leitungen überwiegend erdverlegt sind, geht von ihnen nur eine geringe Ge-
fahr der Brandweiterleitung aus. Über die Wege zwischen den Modultischen sowie den Ab-
ständen den Modultischen untereinander sind Brandschneisen gegeben, die einer evtl. Brand-
weiterleitung entgegenwirken.
Die örtliche Feuerwehr wird nach Inbetriebnahme der PVA in die Örtlichkeiten und die Anla-
gentechnik eingewiesen. Brand- und Störfallrisiken werden durch fachgerechte Installation, 
einschließlich Blitz- und Überspannungsschutzsystemen, und Inbetriebnahme der PVA sowie 
regelmäßige Wartung minimiert.
Im Brandfall sind die "Handlungsempfehlungen Photovoltaikanlagen" des Deutschen Feuer-
wehr Verbandes unter Verweis auf die VDE 0132 "Brandbekämpfung und technische Hilfeleis-
tung im Bereich elektrischer Anlagen" zu beachten. Die dortigen Ausführungen betreffen ins-
besondere die einzuhaltenden Sicherheitsabstände und die Durchführung von Schalthandlun-
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gen. Demnach sind PVA bedenkenlos zu löschen, wenn die erforderlichen Sicherheitsabstän-
de eingehalten werden. PVA bestehen im Wesentlichen aus nichtbrennbaren Metallgestellen, 
den eigentlichen Photovoltaikmodulen, Kabeln sowie Wechselrichtern und Transformatoren. 
Als Brandlast kommen damit Kabelverbindungen, kleinere Komponenten der Module (z.B. An-
schlussleitung und Verbindungsstecker) sowie in geringem Umfang brennbare Bestandteile 
der Wechselrichter und Transformatoren, z.B. ölhaltige Betriebsmittel in Frage. Weiterhin 
könnte es zu einem Brand der umgebenden Vegetation kommen, sofern diese trocken ist.  

(2) Die Vorhabenträgerin beteiligt sich finanziell an der Herstellung einer Löschwasserversor-
gung in Höhe von einmalig 15.000,00 €.
Der Sachverhalt der derzeit mangelhaften Löschwasserversorgung der Ortslage Levenstorf 
ist bekannt. Vor der Inbetriebnahme der Solaranlage soll daher auf der Gemeindefläche, Ge-
markung Levenstorf, Flur 3, Flurstück 9/2 eine Löschwasserversorgungseinrichtung errichtet 
werden. Diese soll die Löschwasserversorgung der PV-Anlage und der in einem Radius von 
300 m befindlichen Gebäude sicherstellen. Die Errichtung der Löschwassereinrichtung hat 
vor Inbetriebnahme der PV-Anlage zu erfolgen. 

(3) Die finanzielle Beteiligung an der Löschwasserversorgungseinrichtung ist spätestens bis 
zur Bauantragstellung der PV-Anlage (nach Rechtskraft und Genehmigung des B-Planes) an 
die Gemeinde Peenehagen auf folgende Bankverbindung zu zahlen:
IBAN: DE18 1505 0100 0640 0341 79
BANK: Müritz Sparkasse              
BIC:  NOLADE21WRN
Verwendungszweck: 30/12601-013100 Zuschuss Löschwasserversorgung

§ 5 Finanzierung

(1) Der Vorhabenträger hat der Gemeinde vor dem Satzungsbeschluss über den vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan Nr. 3 seine finanzielle Bonität in Bezug auf die Finanzierung des 
Vorhabens (Kosten für die Bauleitplanung, Kosten der Errichtung des Vorhabens innerhalb 
des Bebauungsplangebietes innerhalb der zeitlichen Grenzen des § 3 dieses Vertrages, ein-
schließlich der Kosten für die Ausgleichs- und Ersatzpflanzungen und aller sonst notwendi-
gen Kompensationsmaßnahmen für den Eingriff in die Natur und Landschaft, Kosten für die 
Erschließung und an das öffentliche Stromnetz/ Einspeisepunkt) durch Vorlage z.B. einer 
Bankbestätigung, einer Kreditzusage geeigneter Banken oder durch Bürgschaftserklärungen 
nachzuweisen . Die entsprechende Erklärung ist der Verwaltungsakte beizufügen.   

§ 6 Sicherheitsleistungen.    

(1) Zur Sicherung der Maßnahmen für den Ausgleich des Eingriffs in die Natur und Land-
schaft  wird der Vorhabenträger  der Gemeinde  spätestens bis zum Baubeginn eine unbe-
fristete und selbstschuldnerische Bürgschaft einer der deutschen Bankenaufsicht unterlie-
genden Bank in Höhe von 35.000 € übergeben. 

(2) Die Bürgschaftsurkunde muss den Verzicht des Bürgen auf die Einrede der Anfechtung 
und der Aufrechnung sowie der Vorausklage und der Verpflichtung der Zahlung auf die erste 
Aufforderung hin gemäß §§ 770 und 771 BGB enthalten. Der Verzicht auf die Einrede der 
Aufrechenbarkeit gilt nicht für unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Gegenforderun-
gen des Schuldners.

(3) Der Betrag kann nach Abstimmung mit der Gemeinde auch in anderer Form gesichert 
werden.

§ 7 Rechtsnachfolge; Betreibergesellschaften
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(1) Der Vorhabenträger ist verpflichtet, vor dem Einsetzen bzw. einem etwaigen Wechsel der 
Betreibergesellschaft bzw. des Rechtsnachfolgers die Zustimmung zur Vertragsänderung bei 
der Gemeinde zu beantragen. Der entsprechende Vertragsentwurf ist beizufügen. 
Der Vorhabenträger verpflichtet sich, die in diesem Vertrag vereinbarten Verpflichtungen sei-
nem Rechtsnachfolger mit Weitergabeverpflichtung weiterzugeben.

(2) Die Gemeinde berät und beschließt über den Änderungs- bzw. Übertragungsvertrag bin-
nen 4 Wochen nach Erhalt des Vertragsentwurfs. Eine Zustimmung darf nur verweigert wer-
den, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Durchführung des Vorhaben- und 
Erschließungsplans innerhalb der Frist nach § 3 Abs. 5 gefährdet ist. Die Gemeinde kann in-
soweit die Vorlage geeigneter Nachweise verlangen.

§ 8 Rücktritt

(1) Für den Fall, dass die Gemeinde, das Planverfahren nicht zu Ende führt, eine andere Pla-
nung als die in diesem Vertrag vorgesehene verfolgt oder den Bebauungsplan nicht innerhalb 
von 12 Monaten nach Abschluss dieses Vertrages zur Genehmigung einreicht und öffentlich 
bekannt macht, ist der Vorhabenträger berechtigt, von diesem Vertrag zurückzutreten. Das 
Rücktrittsrecht ist durch schriftliche Erklärung gegenüber der Gemeinde auszuüben.

(2) Im Fall des Rücktritts kann die Vorhabenträgerin gegenüber der Gemeinde keine Ansprü-
che geltend machen, insbesondere nicht auf Übernahme oder Rückzahlung von ihr entstan-
denen Kosten für diesen Vertrag, die Vorbereitung der hier geregelten Bauleitplanung oder die 
sonstige Vorbereitung des Vorhabens.

(3) Sollte sich die Nichtigkeit des Bebauungsplans Nr. 3 im Verlauf eines Verwaltungsstreit-
verfahrens herausstellen und die Satzung nicht heilbar sein, so fällt die Geschäftsgrundlage 
für diesen Vertrag weg. Die Vertragsparteien können daraus keine Schadensersatzansprü-
che herleiten.

§ 9 Wirksamkeit

(1) Der Vertrag wird erst wirksam, wenn der Bebauungsplan Nr. 3 in Kraft tritt oder eine Bau-
genehmigung nach § 33 BauGB erteilt wird.

§ 10 Schlussbestimmungen

(1) Vertragsänderungen oder Ergänzungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schrift-
form. Nebenabreden bestehen nicht. Beide Vertragsparteien sichern ausdrücklich eine ko-
operative Zusammenarbeit zu.

(2) Der Vertrag wird zweifach ausgefertigt. Die Vertragsparteien erhalten je eine Ausferti-
gung.

(3) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen Rege-
lungen dieses Vertrages nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich, unwirksame Bestim-
mungen durch solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck des Vertrages rechtlich und wirt-
schaftlich entsprechen.

(4) Aus diesem Vertrag entstehen der Gemeinde keine Verpflichtungen zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 3.
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(5) Für alle aus diesem Vertrag entstehenden Streitigkeiten ist als Gerichtsstand der Sitz der 
Gemeinde maßgeblich.

§ 11 Anlagen

(1) Dieser Vertrag schließt die folgenden Anlagen ein, die einen wesentlichen Bestandteil die-
ses Vertrages bilden:

Anlage 1 Übersichtskarte über das Vertragsgebiet
Anlage 2 Vorhaben- und Erschließungsplan
Anlage 3  Maßnahmenflächenübersicht CEF und Ersatzhabitat
Anlage 4 „Bebauungsplan Nr. 3 „PV-Freiflächenanlage am Gutshaus Levenstorf“ (Bear-
beitungsstand: 07.05.2024)

Für die Gemeinde Peenehagen

Peenehagen, den __.__.2024        ........................                    -Siegel-  …………………….                     
                                                Christiane Haack Axel Maiweg
                                                Bürgermeisterin 1. Stellvertreter 

Für den Vorhabenträger

Eschborn , den __.__.        ........................
   Dirk Göhringer

                                                    FEH Bauwerk GmbH







Anlage 3 zum Erschließungs- und Durchführungsvertrag

Ausgleich- Eingriffsregelung – vereinfachte Übersicht der CEF- Maßnahmen und des 
Ersatzhabitates

Der direkt auf der Modul- Bebauungsfläche zu erbringende Ausgleich ist auch vom 
Vorhabenträger umzusetzen, wird hier jedoch nicht näher erläutert, ist aber im B-Plan 
ausführlich festgesetzt.

Ersatzhabitat Schreiadler



Ersatzhabitat Grauammer und Bluthänfling



Ersatzhabitat Zauneidechse – grüner Bereich (dunkelgrün umrandet)
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